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baren Anhaltspunkte dafür, daß die Äußerungen an 
Dritte gelangen könnten. 

Das notarielle Testament wurde ohne Problem­
schilderung oder Nennung der Namen der Kläger 
abgeändert. Gegenüber dem Verein „Wildwasser 
e.V." wurden die Namen der Kläger von der Beklag­
ten ebenfalls nicht erwähnt. Der Kontakt zu den 
Klägern ist seitens der Beklagten vollständig abgebro­
chen worden. Konkrete Anhaltspunkte dafür, die 
Beklagte würde die Angelegenheiten in die Öffent­
lichkeit tragen, sind nicht dargetan. 

Der Kläger zu 1) ist auch nicht einer Ansehens­
minderung seiner Ehefrau, der Klägerin zu 2), ausge­
setzt. Dies beweist bereits das vorliegende Verfahren, 
denn die Klägerin zu 2) ist von der Unschuld ihres 
Mannes überzeuge und klage gemeinsam mir ihm 
gegen die Beklagte. 

Der vom Kläger zu 1) gestellte Hilfsantrag ist 
bereits unzulässig. Die Beklagte weist zu Reche darauf 
hin, daß nicht ersichrlich sei, in welcher Form die 
begehrte Distanzierung geschehen solle. Sollte ein 
eingeschränkter Widerruf gemeine sein, komme auch 
ein solcher nicht in Betracht, es fehlt bereits an den 
rarbeständlichen Voraussetzungen eines wie auch im­
mer gearteten Widerrufsanspruchs. 

Die Klage der Klägerin zu 2) ist ebenfalls unbe­
gründet. Der Klägerin zu 2) steht ein Schmerzens­
geldanspruch aus § 847 i.V.m. § 823 Abs. 1 BGB 
wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung nicht zu. 

Selbst nach der Darstellung der Kläger vom Ge­
spräch zwischen der Klägerin zu 2) und der Beklagten 
vom 24.5.1996 fehlt es an einer rechtswidrigen Per­
sönlichkeitsverletzung. Maßgeblich hierfür ist das 
Prinzip der Güter- und Interessenabwägung. Dabei 
muß die soziale oder persönliche Nützlichkeit der 
gefährdenden Handlung zur Wahrscheinlichkeit und 
Größe der erwarteten Nachteile in Bezug gesetzt 
werden. Widerrechtlich ist der Eingriff, wenn diese 
Abwägung zum Nachteil des Eingreifenden ausgeht 
(vgl. Palandt-Thomas § 823 Rdnr. 184 m.w.N.). 
Vorliegend ist durch die Äußerung der Beklagten die 
Privatsphäre der Klägerin zu 2) betroffen. Die Privat­
sphäre umfaßt das Leben im häuslichen oder Famili­
enkreis und das sonstige Privatleben. Auf der anderen 
Seite ist es Bestandteil des Persönlichkeitsrechts des 
Äußernden, sich im engsten Familien- und Freundes­
kreis hinsichtlich seiner Gedanken und Meinungen 
frei aussprechen zu dürfen. Motiv und Zweck, die die 
Beklagte zu den streitgegenständlichen Äußerungen 
veranlaßten, ergeben, daß kein schwerer Eingriff der 
Beklagten in die Privatsphäre der Klägerin zu 2) 
vorliege. Die Beklagte war aufgrund der Äußerungen 
ihres Kindes sowie den von dem Verein „Wildwasser 
e.V." erhaltenen Informationen besorge. Ihr wurde 
angeraten, die Kläger über die Äußerungen zu unter-
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richten. Selbst wenn die Beklagte in dem Gespräch 
am 24.5.1996 zunächst angegeben haben soll, der 
Kläger zu 1) habe T. an die Scheide gefaßt und er habe 
T. sein Geschlechtsteil anfassen lassen, so hat die 
Beklagte nach dem eigenen Vortrag der Kläger diese 
Behauptung sofort wieder dadurch eingeschränkt, 
daß sie angab, jedenfalls müsse sie davon aufgrund 
der Äußerungen von T. ausgehen, sie müsse ihrem 
Kind ja glauben. Hierin liegt eine verständliche Re­
aktion einer Mutter, die mit dem sexuellen 
Mißbrauch ihrer Tochter konfrontiert ist. Aufgrund 
ihres eigenen Persönlichkeitsrechtes war es der Be­
klagten als Ausfluß der ihr zusteh;nden Meinungs­
freiheit erlaubt, gegenüber. der Klägerin zu 2) im 
Rahmen des familiären Freundschaftsverhältnisses 
die srreitgegenständlichen Äußerungen abzugeben. 

Selbst wenn man dies anders sehen würde, ist 
nach dem Vortrag der Kläger eine schwere Verletzung 
des Persönlichkeitsrechts der Klägerin zu 2) nicht 
ersichtlich. 

Mitgeteilt von RAin Ursula Seifen, Frankfurt/Main 
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